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Zwischen März 2022 und Dezember 2023 wurde im Rahmen eines Pilotprojekts in Schleswig-Hol-
stein eine Bestattungsmethode zur Kompostierung von Verstorbenen erprobt. Dabei wurden Ver-
storbene in einem geschlossenen Stahl- oder Kunststoffbehälter in einem mechanischen Verfahren 
innerhalb von ca. sechs Wochen zersetzt. Am Ende dieses Vorgangs blieben größere Teile des 
Skeletts der Verstorbenen, einschließlich des Schädels, zurück und wurden in einem separaten Ver-
fahrensschritt maschinell zerkleinert. Anschließend wurde die gesamte Masse an Überresten in ei-
ner Erdgrabstelle auf einem Friedhof beigesetzt. Was im Zuge des Verfahrens mit metallischen 
Rückständen (z. B. Herzschrittmacher, künstliche Gelenke) geschah, ist nicht bekannt. 

Eine solche Kompostierung von Verstorbenen ist bislang insbesondere aus den USA bekannt und 
wird dort in einigen Bundesstaaten angeboten. In Europa ist das Verfahren zuletzt in den Niederlan-
den geprüft worden. Dort lehnte der Nationale Gesundheitsrat eine Einführung 2020 wegen man-
gelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse und damit unklarer Gefahrenlage ab. 

Das Verfahren hierzulande, das bislang durch ein Einzelunternehmen mit Sitz in Berlin durchgeführt 
und unter dem Namen „Reerdigung“ vermarktet wird, hat im Zeitraum des Pilotprojekts nicht nur in 
der Fachöffentlichkeit mediale Aufmerksamkeit gefunden. Als Berufsverband, der über 90 % der 
Bestatterinnen und Bestatter in Deutschland vertritt, standen wir bereits Ende 2021 mit dem Berliner 
Unternehmen im Austausch und haben uns außerdem um Einschätzungen von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen bemüht. Damit kamen und kommen wir 
einer doppelten Informationspflicht nach: gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern, die sich 
mit Fragen zu dem Verfahren an uns und unsere Mitgliedsunternehmen wenden – und eben gegen-
über unseren Mitgliedsunternehmen, die Angehörige und Vorsorgende kompetent und verlässlich 
beraten möchten. 

Leider muss zum jetzigen Zeitpunkt immer noch konstatiert werden, dass viele grundlegende Fragen 
rund um das Verfahren weiterhin offen sind und dass im Rahmen des durchgeführten Pilotprojekts 
keine hinreichende Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die betroffenen Be-
rufsgruppen geschaffen wurde. Das betrifft insbesondere… 

• Den Umgang mit den Verstorbenen
Was passiert vor und während des Verfahrens mit dem menschlichen Körper?
Was passiert nach Öffnung des Behälters mit den menschlichen Überresten?
Bleibt die Würde der Verstorbenen im gesamten Verfahren gewahrt?

• Das technische Verfahren
Was genau befindet sich mit dem Verstorbenen im Kompostierungsbehälter?
Woraus setzt sich das verwendete Substrat zusammen?
Welche mechanischen Prozesse laufen während der sechs Wochen ab?
Was für Emissionen entstehen während der sechs Wochen?
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• Den Arbeitsschutz 
Welche Risiken bestehen für Beschäftigte während des Verfahrens und nach Öffnung des Behälters? 
Welche Arbeitsschutzrichtlinien gelten für die beteiligten Berufsgruppen? 
 

• Den Infektionsschutz 
Lassen sich am Ende des Verfahrens noch Krankheitserreger an den menschlichen Überresten fest-
stellen? 
Welche Prüfschritte und Maßnahmen sind notwendig, damit eine Verbringung der Überreste auf einen 
Friedhof bedenkenlos möglich ist? 
Welche Risiken bestehen für Angehörige im Umgang mit den Überresten? 
 

Diese und weitere Fragen müssen von Fachleuten fundiert beantwortet werden. Dass dies im Rah-
men des Pilotprojekts nicht geschehen ist, bedauern wir sehr. Nach über anderthalb Jahren und 16 
Kompostierungen liegt lediglich eine einzige wissenschaftliche Untersuchung vor, die sich aus-
schließlich auf forensische Aspekte bezieht und für die Proben von zwei (!) kompostierten Verstor-
benen untersucht wurden. Die angerissenen Verfahrensfragen sowie die begleitenden Fragen zum 
Arbeitsschutz und zum Umgang mit den Verstorbenen bleiben vollkommen unbeantwortet. Bereits 
jetzt wird aus verschiedenen Fachdisziplinen Kritik an der vorgelegten Studie laut, insbesondere am 
Studiendesign und an der Nähe der Beteiligten zum kommerziellen Anbieter des Verfahrens. 

Eine Fortführung der Erprobung dieser neuen Bestattungsmethode muss darum viel breiter wissen-
schaftlich begleitet werden – durch unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rele-
vanter Fachrichtungen (Rechtsmedizin, Rechtswesen, Ethik) und durch Expertinnen und Experten 
aus den Bereichen Emissionsschutz, Ingenieurswissenschaft und Nachhaltigkeitsmanagement. Zu-
sätzlich müssen Fachleute aus betroffenen Berufsgruppen hinzugezogen werden; diese werden 
letztlich in ihrer täglichen Arbeit mit den Fragen der Bürgerinnen und Bürger konfrontiert. Mitglieds-
unternehmen schildern uns bereits heute, dass Menschen mit Fragen zu ihnen kommen und dann 
überrascht und irritiert sind, wenn sie über Details wie beispielsweise das maschinelle Zerkleinern 
der Knochen oder die hohen Kosten der Kompostierung informiert werden. Hier trägt die Öffentlich-
keitsarbeit des anbietenden Unternehmens leider eher zur Verwirrung als zur Aufklärung bei. 

Stand heute haben eine ganze Reihe von anerkannten Einrichtungen und Fachleuten Bedenken 
bezüglich des Verfahrens geäußert. Diese Bedenken müssen durch fundierte wissenschaftliche Ar-
beit ausgeräumt werden. Erst, wenn die Abläufe rund um die Kompostierung eines verstorbenen 
Menschen so transparent darstellbar und für alle Interessierten einsehbar sind wie die Abläufe rund 
um eine Erd- oder Feuerbestattung, kann unter juristischen und kulturellen Gesichtspunkten über 
die Zulassung eines solchen Verfahrens diskutiert werden. Bedenken des Anbieters hinsichtlich ei-
nes Verlusts seines Innovationsvorsprungs können und dürfen nicht für den bisherigen Mangel an 
Transparenz geltend gemacht werden. 

Medienberichten, die einen wirtschaftlichen Interessengegensatz unseres Handwerks zu Neuerun-
gen in der Bestattungslandschaft und Bestattungskultur konstruieren, widersprechen wir ausdrück-
lich. Vielmehr bedeutet jede Neuerung auch neue Angebote für Angehörige und damit auch ein 
Betätigungsfeld für Bestatterinnen und Bestatter – so auch im Falle der Kompostierung von Verstor-
benen. Ein neues Verfahren muss jedoch wie jedes neue Produkt und jede neue Dienstleistung 
fachlich geprüft werden, allgemein verständlich und transparent darstellbar sein. Beides ist hier bis-
lang nicht der Fall. 



 

Grundsätzlich ist festzuhalten: Es handelt sich nicht um die Erprobung eines neuen Produkts oder 
eines beliebigen technischen Verfahrens. Es geht um die Handhabung des Körpers eines verstor-
benen Menschen im individuellen und intimen Prozess der Bestattung. Wenn Menschen heute Fra-
gen rund um eine Erd- oder Feuerbestattung haben, kann die Bestatterin oder der Bestatter jeden 
Schritt verlässlich benennen und erläutern. Bestattungshäuser, Krematorien und Friedhöfe sind of-
fene Orte, die jede und jeder auf Wunsch besuchen und besichtigen kann. An diesem Anspruch 
muss sich ein neues Verfahren, das eine Alternative zu den heute möglichen Bestattungsarten sein 
möchte, messen lassen. 

Nur durch die Herstellung größtmöglicher Transparenz und in Zusammenarbeit mit der Fachöffent-
lichkeit können die heute bestehenden Fragen beantwortet und die Zweifel rund um das Verfahren 
ausgeräumt werden. Wir hoffen, dass eine mögliche Fortführung der Erprobung des Verfahrens 
diese Maxime beherzigt – und wir stehen als Berufsverband mit unseren angeschlossenen Organi-
sationen zum Austausch und zur Zusammenarbeit in diesem Sinne bereit. 
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Neue Studie 
zur Kompostierung 
von Verstorbenen
Einschätzungen von Prof. Klaus Püschel  
und Prof. Tade Spranger

Fo
to

: ©
 u

ns
pl

as
h 

/ 
G

le
n 

C
ar

rie

bestattungskultur 3 . 2024



 INTERVIEW BESTATTUNGSBRANCHE 

https://www.meine-erde.de/presse/mitteilungen/ 
studie-der-universitat-leipzig-veroffentlicht  
(zuletzt eingesehen am 23.02.2024).

1

M it unserer Sonderbeilage im 
September vergangenen Jah-

res haben wir hier in der bestattungs-
kultur zuletzt ausführlich zum Thema 
Kompostierung von Verstorbenen (vom 
bislang einzigen Anbieter in Deutschland 

„Reerdigung“ genannt) informiert. Seit-
dem hat das Thema wiederholt mediale 
Aufmerksamkeit hervorgerufen. Auch wir 
als Bundesverband standen seitdem mit 
unterschiedlichen Vertreterinnen und 
Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wis-
senschaft und Kultur im Austausch.

Neue Studie wirft Fragen auf

Nun ist im Januar erstmals eine wis-
senschaftliche Untersuchung zum in 
Schleswig-Holstein erprobten Verfah-
ren der Kompostierung veröffentlicht 
worden, durch Forscherinnen und For-
scher der Universität Leipzig. Das Un-
ternehmen MEINE ERDE (Circulum Vitae 
GmbH), das bis Ende 2023 im Rahmen 
eines Pilotprojekts rund 16 Verstorbe-
ne kompostiert hat, sieht diese Untersu-
chung laut einer Pressemitteilung vom  
18. Januar als Beweis dafür, dass das 
Verfahren funktioniert. Die „beschleu-
nigte Transformation eines Verstor-
benen zu Humus“ sei „innerhalb von  
40 Tagen abgeschlossen“. Die „neue 
Erde“ sei „hygienisch unbedenklich“.1

Unsere Rückfragen an Fachleute ins-
besondere aus dem Bereich der Rechts-
medizin ergaben jedoch, dass es subs-
tantielle Kritik an der vorgelegten Stu-
die gibt. Das betrifft unter anderem das 
Studien design und die untersuchten Pro-
ben. Wir gehen davon aus und hoffen, 
dass nun eine breitere Forschungsdis-
kussion beginnt und die wissenschaftli-
che Begleitung einer möglichen Fortfüh-
rung des Pilotprojekts in Schleswig-Hol-
stein auf andere Füße gestellt wird. Nicht 
zuletzt, da die Universität Leipzig aus-
schließlich im Auftrag des kommerziel-
len Anbieters handelt.

Püschel und Spranger

Um eine erste Einschätzung für unse-
re Mitgliedsunternehmen einzuholen, 
lassen wir an dieser Stelle zwei ausge-
wiesene Experten zu Wort kommen. 
Beide nehmen hier erstmals zu den 
vorgelegten Untersuchungen aus Leipzig  
Stellung.

Prof. Dr. med. Klaus Püschel ist einer 
der bekanntesten Rechtsmediziner in 
Deutschland. Von 1991 bis 2020 war 
er Leiter des Instituts für Rechtsmedizin 
am Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf. 2013 wurde er in die Leopol-
dina gewählt.

Prof. Dr. Dr. Tade M. Spranger lehrt an 
der Rechts- und Staatswissenschaftli-
chen Fakultät der Rheinischen Fried-
rich-Wilhelms-Universität Bonn und ist 
einer der führenden Experten auf dem 
Gebiet des Friedhofs- und Bestattungs-
rechts in Deutschland.

Beide sind in unserem Fachbereich 
durch eine Vielzahl einschlägiger Veröf-
fentlichungen bekannt und wir freuen 
uns sehr, dass wir ihnen aus diesem 
aktuellen Anlass einige Fragen stellen 
durften.

Ausblick

Bereits heute spiegeln uns Mitglieds-
unternehmen insbesondere aus Nord-
deutschland, dass Menschen, die sich für  
das Verfahren der Kompostierung inter-
essieren, mit vielen offenen Fragen und 
mitunter falschen Vorstellungen in ein 
Beratungsgespräch kommen. Sollte die 
Kompostierung von Verstorbenen wei-
ter in Schleswig-Holstein erprobt werden, 
muss die Herstellung größtmöglicher 
Transparenz rund um das Verfahren eine 
der Grundlagen dieser Erprobung sein. 
Nur, wenn das Verfahren so verständ-

lich und einsehbar ist wie die Prozesse 
rund um eine Erd- oder Feuerbestattung, 
können Bestatterinnen und Bestatter 
kompetent und verlässlich dazu beraten 
und Angehörige und Vorsorgende quali-
fizierte Entscheidungen treffen.

Dabei darf nicht vergessen werden: Es 
geht nicht um die Erprobung eines neuen 
Produkts oder eines beliebigen techni-
schen Verfahrens. Es geht um die Hand-
habung des Körpers eines verstorbe - 
nen Menschen im individuellen und inti-
men Prozess der Bestattung.
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bestattungskultur: Herr Prof. Püschel,  
Sie haben sich in der Vergangenheit 
wiederholt kritisch zur sogenannten 

„Reerdigung“ und insbesondere zur Au-
ßendarstellung des dahinterstehenden 
Unternehmens geäußert. Hat sich Ihre 
Haltung durch die nun vorgelegte Studie 
geändert?

Prof. Klaus Püschel: Meine kritische 
Position ist eher bestätigt. Eigene Un-
tersuchungen haben die Wissenschaft-
ler aus Leipzig nur an Proben von zwei 
Reerdigungen vorgenommen, wobei die 
Gewinnung von Untersuchungsmaterial 
in einem Fall auch noch beschränkt war. 
Man erfährt auch keinerlei Details zur 
Probenauswahl.

Die durchgeführten Analysen betref-
fen (nur) forensische Aspekte, d.h. toxi-
kologische Nachweise von Drogen und 
Medikamenten, osteologische (die Kno-
chenstruktur betreffende) Betrachtun-
gen und DNA-Untersuchungen. Es gibt 
keinerlei mikrobiologische Untersuchun-
gen unter hygienischen Aspekten, keine 
Schwermetall-Analysen, keine techni-
schen Analysen (z.B. von Zuluft in den 
Kokon und Abluft aus dem Kokon, Ar-

beitsplatzuntersuchungen, Überlegung-
en zu energetischen Bilanzen), ganz zu 
schweigen von religiösen oder ethischen 
Fragen. Man fragt sich auch, wie die Dis-
kussion in der beteiligten Ethikkommis-
sion abgelaufen ist. Weiterhin kann ich 
nicht nachvollziehen, wie unter diesen 
Voraussetzungen z.B. die zuständige 
Behörde in Schleswig-Holstein sowie 
die evangelische Kirche zum Schluss 
kommen, die durchgeführten Untersu-
chungen in Leipzig seien ausreichend 
und überzeugend. Aus meiner Sicht als 
einerseits offener und unvoreingenom-
mener sowie andererseits kritischer 
Wissenschaftler finde ich, dass diese 
Stellen die Arbeit aus Leipzig entweder 
nicht vollständig gelesen oder nicht ver-
standen haben.

bestattungskultur: Wie bewerten Sie 
die Datengrundlage und die Methodik 
der Studie?

Prof. Klaus Püschel: Die Datengrundla-
ge ist nahe null. Es handelt sich um eine 
rein kasuistische Betrachtung. Dieser 
Aspekt wird von den Autoren aus Leip-
zig auch selbst angesprochen. Über die 
technischen Abläufe bei der Reerdigung 
erfährt man sehr wenig. Methodisch pro-
blematisch ist, dass die Wissenschaft-
ler aus Leipzig ihre Proben nicht selbst 
systematisch gesammelt haben. Die 
sonstigen Rahmenbedingungen bleiben 
weitgehend unbekannt. 

bestattungskultur: Die Autorinnen/Au-
toren halten das hierzulande angewand-
te Verfahren ausdrücklich für „nicht ver-
gleichbar“ mit der Humankompostie-
rung, wie sie in einigen Bundesstaaten 
der USA zugelassen ist. Teilen Sie diese 
Einschätzung?

Prof. Klaus Püschel: Diese Interpretati-
on kann ich nicht nachvollziehen. Die Fir-
ma MEINE ERDE hat nach meiner Wahr-

nehmung jedenfalls bisher stets Assozi-
ationen zu den in den USA praktizierten 
Verfahren hervorgehoben. Aus meiner 
Sicht handelt es sich bei der Reerdigung 
um eine Art Humankompostierung.

bestattungskultur: Die Studie geht „von 
keiner relevanten Belastung des Perso-
nals, der Umgebung und des Bodens“ 
aus und verweist dabei auf entspre-
chende Kritik unter anderem von Ihnen. 
Sind Ihre früheren Bedenken durch die 
Studie ausgeräumt?

Prof. Klaus Püschel: Meine Interpreta-
tion der Studie aus Leipzig geht dahin, 
dass hier keinerlei eigene bzw. neue Un-
tersuchungen zur Frage einer relevanten 
Belastung des Personals, der Umgebung 
und des Bodens durchgeführt wurden. 
Die Autoren teilen ja auch bereits in ih-
rer Überschrift mit, dass sich ihre Unter-
suchung auf „forensische Aspekte“ fo-
kussiert. Hierzu sei angemerkt, dass ich 
mit den Leipziger Autoren darin überein-
stimme, dass eine zweite Leichenschau 
vor einer Reerdigung unbedingt notwen-
dig ist. Das wurde allerdings auch bisher 
von niemandem angezweifelt. 

bestattungskultur: Ist durch die Studie 
nun belegt, dass nach einer Kompostie-
rung keine pathogenen Keime (= Krank-
heitserreger) verbleiben?

Prof. Klaus Püschel: Zu dieser Frage 
werden keinerlei eigene bzw. neue Un-
tersuchungen vorgelegt. Mit Hinweis 
auf die im Kokon gemessenen Tem-
peraturen argumentieren die Leipziger 
Wissenschaftler, dass hierdurch hygie-
nische Bedenken entfallen. Diese Aus-
sage wird von mir ausdrücklich infrage 
gestellt. Dabei ist zu betonen, dass die 
mikrobiologischen Untersuchungen alle 
Phasen der Reerdigung zu berücksich-
tigen haben, insbesondere auch unter 
dem Aspekt des Arbeitsschutzes.

Prof. Dr. med. Klaus Püschel
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bestattungskultur: Mit Fragen zur Hu-
mankompostierung wenden sich Men-
schen oftmals direkt an ihre Bestatterin 
oder ihren Bestatter. Was würden Sie 
sagen: Wie kann transparent und ver-
lässlich zu dem Thema informiert wer-
den? Was passiert bei dem Verfahren 
mit den Verstorbenen?

 
Prof. Klaus Püschel : Zur Frage der 
Transparenz bei der Darstellung des 
Verfahrens und Beschreibungen mit 
auch für Laien nachvollziehbaren Aus-
drücken habe ich mich wiederholt ge-
äußert. Transparenz in der Informations-
vermittlung bedeutet u.a.:

	■ Die Leipziger Untersuchungen haben 
ergeben, dass bei dem einen diesbe-
züglich untersuchten Leichnam ein 

vollständiger menschlicher Schädel 
„ohne Beschädigungen“ vorlag und, 
dass Zähne und Haare festgestellt 
wurden. Am Oberschenkel fand sich 
äußerlich ein gleichartiger Befund; 
in der Markhöhle zeigte sich hier 
Fettwachs, was Weichgeweberesten 
entspricht. Auch Fingernägel wurden 
vorgefunden.

Für mich ist es insofern eindeu-
tig, dass das Knochenskelett des 
Menschen nach 40 Tagen im Kokon 
noch nahezu vollständig vorhanden 
war. Hier kann man nur erneut dar-
auf hinweisen, dass die Ausdrucks-
weise, die Knochen würden spä-
ter „verfeinert“ sicherlich nicht den 
Kern trifft. In der Hammermühle 
werden offensichtlich vollständige 
Knochen regelrecht zerschreddert. 

	■ Die Untersuchungen aus Leipzig ha-
ben auch ergeben, dass die DNA-Un-
tersuchungen der Leichenknochen 
nach 40 Tagen im Kokon das vollstän-
dige (!) Profil einer weiblichen Person 
zeigten (16 von 16 untersuchten auto-
somalen STR-Systemen wurden nach-
gewiesen). Dies bedeutet einen völlig 
eindeutigen Identitätsnachweis. Das 
habe ich übrigens auch genauso vo-
rausgesagt. Die Repräsentanten von 
MEINE ERDE haben dies allerdings 
bisher ausdrücklich bestritten. Auf 
Intervention einer von MEINE ERDE 
beauftragten Rechtsanwältin muss-
te ich in dieser Zeitschrift gezielt da-
rauf hinweisen, dass ich keinerlei 
knöcherne Überreste der von MEI-
NE ERDE bestatteten Verstorbenen 
untersuchen konnte. Vielmehr habe 
ich meine Erkenntnisse aus den Er-
fahrungen mit zahlreichen anders 
gelagerten anthropologischen Unter-
suchungen gezogen. Meine diesbe-
züglichen Erkenntnisse sind nun al-
lerdings aus Leipzig bestätigt worden. 

	■ Wenn Sie mich fragen, was beim Vor-
gang der sogenannten Reerdigung 
mit den Verstorbenen passiert, dann 
bleibt festzustellen, dass die Weichtei-
le des Körpers im Kokon mit Hilfe von 
natürlich vorkommenden Bakterien 
beschleunigt zersetzt werden. Auch 
am Knochen sind deutliche Zerset-
zungsvorgänge festzustellen, wobei al-
lerdings die äußere Struktur und die 
biologische Identität erhalten bleiben. 

	■ Insgesamt bleibt für mich nach wie 
vor die entscheidende Frage, wie man 
hier von „Totenruhe“ sprechen kann. 
Bislang kommt es noch zu einer Art 
Leichentourismus, in dem Tote über 
große Entfernungen transportiert und 
auf fremden Friedhöfen beerdigt wer-
den. Bekanntlich lehnen diverse Bun-
desländer das Verfahren
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	 der Reerdigung ausdrücklich ab und 
gestatten die Beerdigung der sterbli-
chen Überreste auf ihren Friedhöfen 
derzeit nicht.

Ich versuche mir immer wieder den 
Ablauf im Kokon bildlich vorzustellen. 
Die Firma hat diese Abläufe bisher 
selbst nicht konkretisiert. In den bis-
herigen Beschreibungen ist davon die 
Rede, dass der Kokon sanft hin und 
her geschwenkt wird. Zusätzlich wird 
Luft hineingeblasen und Abluft über 
einen Filter abgesaugt, ohne dass 
der Gasfluss innerhalb des Kokons 
beschrieben ist.

Nicht näher beschrieben wird auch, 
wie metallische Fremdkörper aus der 
Gesamtmasse im Kokon aussortiert 
werden. Das gilt auch für die knöcher-
nen Bestandteile. Letztlich bedeutet 
dies für mich, dass die sterblichen 
Überreste, die ja nun mit den zuge-
gebenen Pflanzenbestandteilen und 
Fäulnisprodukten vermengt sind, ir-

gendwie durchwühlt oder durchge-
rüttelt werden müssen. Und danach 
wird dann alles wieder mit dem 
Knochenmehl bzw. den Knochens-
plittern vermischt. Es finden also di-
verse mechanische Manipulationen 
an den sterblichen Überresten eines 
Menschen statt, bevor es zum Verbrin-
gen des Endprodukts, einer erdähnli-
chen Masse von etwa 120 kg, auf den 
Friedhof kommt. (Kurze Anmerkung 
hierzu: stärkergradig übergewichtige 
Personen sollten derzeit nicht einer 
Reerdigung unterzogen werden; dies-
bezüglich gibt es jedenfalls keinen Er-
fahrungshorizont).

Für mich sind die geschilderten 
Abläufe extreme Eingriffe von außen, 
mechanisch und durch maschinel-
le Abläufe vermittelt. Das geschieht 
z.T. auch dadurch, dass die techni-
schen Bediensteten sich direkt oder 
mit Werkzeugen an den Überresten 
zu schaffen machen. Mit diesen Ab-

läufen assoziiere ich alles andere als 
„Ruhe in Frieden“.

	■ Völlig unangemessen ist für mich, 
dass MEINE ERDE in der Zeitschrift 

„Chrismon“ behauptet, das Verfahren 
der Reerdigung sei durch die Rechts-
medizin Leipzig zertifiziert. Einerseits 
muss gesagt werden, dass die Rechts-
medizin sicher nicht die richtige Ad-
resse für eine offizielle Zertifizierung 
ist. Andererseits frage ich mich, wa-
rum MEINE ERDE erneut die Öffent-
lichkeit bzw. potentielle Kunden mit 
Fehlinformationen in die Irre führt. 

 
Hinweis: Hingewiesen sei darauf, dass 
wir unsere wissenschaftliche Kritik an 
der Arbeit aus dem Institut für Rechts-
medizin der Universität Leipzig selbst-
verständlich in angemessener Weise der 
Zeitschrift Rechtsmedizin übermitteln, 
in der die Publikation der Autor:innen 
erfolgt ist.        

 BESTATTUNGSBRANCHE INTERVIEW 
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bestattungskultur: Herr Prof. Spranger, 
Sie haben das Pilotprojekt in Schles-
wig-Holstein mehrfach kritisch aus juris-
tischen Perspektiven in der Fachpresse 
beleuchtet. Konnte die neue Studie aus 
Leipzig einige Ihrer Fragen klären?

Prof. Tade Spranger: Ehrlich gesagt wirft 
die betreffende Publikation für mich aus 
rechtlicher Sicht mehr Fragen auf, als sie 
beantwortet. Dies gilt bereits für die un-
tersuchten Verstorbenen, die explizit als 

„Körperspender“ genutzt wurden, sodass 
eine tragfähige, also wissenschaftlichen 
Gepflogenheiten und rechtlichen Stan-
dards genügende Körperspendeerklä-
rung vorliegen müsste, aus der sich für 
die Erklärenden zu Lebzeiten eindeutig 
ergeben hat, was mit ihnen postmortal 
gemacht wird und dass es sich nicht 
etwa um eine bereits zugelassene Be-
stattungsart handelt. Vor allem aber er-
geben sich gravierende Fragen in Bezug 
auf das eigentliche Studiendesign. 

bestattungskultur: Wie bewerten Sie 
die Datengrundlage und die Methodik 
der Studie?

Prof. Tade Spranger: Die Publikation 
nutzt lediglich Proben aus zwei Reer-
digungsprozessen und weist selbst 
mehrfach darauf hin, dass dies eine 

„Limitation“ darstellt. Und auch diese 
wenigen Proben wurden offensichtlich 
nicht durch die publizierenden Wissen-
schaftler selbst genommen, sondern 

„vorgelegt“ bzw. durch das Unternehmen 
Circulum Vitae GmbH Berlin „bereitge-

stellt“. Warum also anhand welcher Kri-
terien das die Studie beauftragende 
Unternehmen unter Beachtung welcher 
wissenschaftlichen Standards bestimm-
te Proben genommen und offenbar zahl-
reiche andere Körperspender nicht be-
probt hat, bleibt völlig im Dunkeln – das 
ist äußerst bedauerlich.

bestattungskultur: An mehreren Stellen 
in der Studie wird ausdrücklich vermerkt, 
dass am Ende des Kompostierungsvor-
gangs größere Knochen und insbeson-
dere der Schädel noch in Gänze und 
massiv vorhanden sind. Was bedeutet 
das für den ganz praktischen Ablauf des 
Verfahrens – auch in Hinblick auf eine 
mögliche Störung der Totenruhe?

Prof. Tade Spranger: Eine Störung der 
Totenruhe ist sowohl straf- als auch ver-
fassungsrechtlich möglich. Strafrecht-
lich kommt es darauf an, ob die Tatbe-
standsvoraussetzungen des § 168 StGB 
erfüllt werden, verfassungsrechtlich ist 
von Relevanz, ob mit dem Verstorbenen 
würdegemäß umgegangen wird. Aus-
schlaggebend sind insbesondere die 
Wünsche und Vorstellungen des Verstor-
benen. Für den Fall, dass falsche Anga-
ben zum Ablauf eines Verfahrens oder 
zu den hiermit erzielbaren Ergebnissen 
gemacht werden, ist eine Irreführung der 
Betroffenen möglich. Eine solche Irrefüh-
rung wäre dann auch an den genannten 
Maßstäben zu messen.

bestattungskultur: Welche Schlüsse er-
geben sich Ihrer Meinung nach aus der 
Studie für die politischen Verantwortli-
chen in Schleswig-Holstein und in an-
deren Bundesländern, die sich mit dem 
Verfahren beschäftigen?

Prof. Tade Spranger: Meines Erachtens 
lassen die in der Studie publizierten Er-
gebnisse nichts erkennen, was für eine 
rechtliche Zulassung der Humankom-
postierung sprechen würde. Natürlich 
ist es Aufgabe der hierfür qualifizierten 
Mediziner und Naturwissenschaftler, 
die fachlichen Fragen weiter zu vertie-
fen und letztlich zu beantworten. Die 
rechtlich relevanten Einwände, die etwa 
vom „Health Council of the Netherlands“ 
formuliert wurden, finden in der Studie 
aber nicht einmal in einer Fußnote Er-

Fragen an Prof. Spranger

wähnung.2 Und auch die umfassenden 
Einwände deutscher Rechtsmediziner 
werden zwar erwähnt, aber nicht etwa 
Schritt für Schritt abgearbeitet; stattdes-
sen heißt es, man wolle die betreffende 
Publikation „ergänzen“. Die Verfasser 
der Studie kündigen zwar „weitere Un-
tersuchungen auch zur Vergrößerung 
der Grundgesamtheit“ an. Es ist aber 
zu hoffen, dass hier nicht nur die Art und 
Weise der Probengewinnung konkreti-
siert wird, sondern auch die Ein- und 
Ausschlusskriterien für einzelne Kom-
poste transparent gemacht und vor al-
lem alle sicherheitsrelevanten Fragestel-
lungen untersucht werden, die bislang 
von Fachgremien und -wissenschaftlern 
aufgeworfen wurden.

bestattungskultur: In Schleswig-Hol-
stein ist nun eine Änderung des Bestat-
tungsgesetzes verabschiedet worden, 
um die „Erprobung bisher gesetzlich 
nicht geregelter Bestattungsarten“ auf 
behördlicher Ebene zu regeln. Wie be-
werten Sie diesen Schritt?

Prof. Tade Spranger: Der nunmehr über-
raschend eilig verabschiedete Entwurf 
stellt letztlich eine „Experimentierklau-
sel“ für neue Bestattungsarten dar, was 
angesichts der Dynamik der deutschen 
Bestattungskultur zunächst einmal zu 
begrüßen ist. Die einem entsprechen-
den Antrag beizufügenden Unterlagen 
bleiben aber völlig vage. Genügt es 
etwa für die geforderte „ethische Prü-
fung“, wenn eine mit dem Antragsteller 
kooperierende Kirche eine theologische 
Stellungnahme abgibt? Und auch die 
geforderte „wissenschaftliche Beglei-
tung“ ist völlig uferlos; nach den Buch-
staben des Gesetzes könnte beispiels-
weise eine literaturwissenschaftliche 
oder philosophische Begleitforschung 
genügen. Unabdingbar ist hier eine un-
abhängige fachwissenschaftliche Flan-
kierung.         

Prof. Dr. Dr. Tade Spranger
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Anmerkung der Redaktion: In den Niederlanden lehnte 
der die dortige Regierung beratende und wissenschaft-
lich hochrangig besetzte Nationale Gesundheitsrat eine 
Ein führung der Kompostierung als Bestattungs methode 
2020 ab. Ausschlaggebend dafür waren die mangelnden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und die damit unklare 
Gefahrenlage. Der Bericht kann in englischer Sprache 
eingesehen werden unter https://www.healthcouncil.nl/
documents/advisory-reports/2020/05/25/admissibility- 
of-new-techniques-of-disposing-of-the-dead (zuletzt 
einge sehen am 22.02.2024).
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